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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri
Mitgliedern der geftzgebenden Räthe der helvetischen Republik

Band III. No. I.XXXVI. Beni/ den 2. Juli l?9?. (-4. Messidor VII.)

Geskzgebtlng.
Grosser Rath, 7. Juny.

(Fortsetzung.)
§ ^?üee wiederholt sein Begehren, das das

Wort offenbar wegg''äffen werde. C u >' 0 r stim nt
zum §, weil ein Richter nicht anders urtheilen kann,
als wa in der Gegenstand offenbar and erwiesen ist.
Carracd folgt dem §. Stoc-ar stimmt Nuee
bei- I i m m ermann ist Custors Meinung, weil für
so starke Strafen der Betrug w-rkl-ch offenbar seyn
maß. Schoch will nii.t, diese Direktoren, welche^

.betrogen haben, des Vaterlands verweisen, weil sie

auch lchlecht genug s.yn konnten, um das Land zu

verrat-en, sondern er will dieselben einsperren. S er

cretan will statt offenbaren Betrug erwiesenen
setzen, und stimmt Schoch bei. Dieser Antrag wird
angenommen.

Der lezte § wird ohne Einwendung angenommen.
Guter im Namen einer Commission legt folgen--

den Entwurf einer Proklamation vor:

Die qeseMlwndkll Räthe der helvetischen
einen und unthcàren Republik, an das
helvetische Volk.

Bürger Hclvetlens!

Die Verlegung des Sitzes der Regierung von
Kuzem nach Bern hat so viele falsche und gehässige
Gerüchte v ranlaßt; Gerüchte, die unsre innern und
äusscrn Feinde so grrne gegen euch benutzen, daß es
unsre Pflicht seyn muß, euch darüber eines bessern
zu belrhrenst

Als das feindliche Heer nur noch eine Stunde
von Zürich entfcr't war und die Oestreicher scbon
skit einigen Tagen in das nahe Mnttcnthal einger
drangen waren, als selch der fränkische Gen. Mas-
sc.na es der Klugheit gemäß h-clt, daß wir nach Bern
den Sitz der Regierung verügen sollte», konnten und
durften die Gesetzgeber Helveticas nicht läng ihre

Abreise aufschieben. Vom Volk unmittelbar gewählt,
um in seinem Namen für die heiligen Rechte des
Burgers z: wachen, mußten sie ihre Personen in Sir
Gescheit setzen, um nicht das Vaterland einer Verr
wirrung blos zu geben, die nothwendig hätte erfol-
gen mästen, wc ui die gesetzgebenden Rathe und das
Dü rttorimn tzch nicht a a einen sichern Ort begeben
hatten. Daher beschlossen sie den 23. May den Ei;
der Regierung einstweilig nach Bern zu verlegen, und
reisten den zo. und 31. May von Luzern dahin ab.
Allein ihre Abreise war keine Flucht, wie böse,
verdächtige Menschen ausstreuen, noch wird sie eben
so wenig ein Mitte! seyn, für die Ausführung der
geheimen Plane, welche die innern und äussern Feinde
des Vaterlands bei seiner gegenwärtigen Lage so

gerne für ihre v-errätherischcn Zwecke benutzen möchr
ren. Nein, Oelvetier! — gla bet dieses nicht;
mehr als jemels sind eure Gesetzgeber fest und heilig
entschlossen, für die Constitution zu wachen, die ihr
mit chnen beschworen, und für deren Aufrechthaltung
ihr sie an ihre Stelle gewählt habt ; mehr als jemals
sind sie entschlossen, alles zu thun, um das Vater--
land zu vertheidigen, und nichts unversucht zu lasr
sen, was dasselbe retten kann. Sie laden euch also
noch einmal ein, dem theuern Vaterland aus allen
Kräften mit euer» Armen, mit eurer Haabe beizur
stehen; noch ist der graste Theil He vetiens frey, mir
berührt bsn verheerenden Feinden. Dieses und mit
ihm euch, eure Weiber, eure Kinder, eure Verwand,
ten, euer Vermöge», und das Themste, was der
Mensch haben kann, eure Freiheit zu retten, sey
euch heilige Pflicht. Würdig des Namens curer Vàr
ter, würdig dcr Tugend so vieler theuren Brüder,
die sei? ein'gen Tagen für unser Vaterland den schor
wen Tod g storben, lasse keiner sich selbst das gröste
Opftr gereuen, und jeder bedenke, daß, wenn ihm
au.u hie und da eine Auf.p 'e ring zu hoch stehen
möchte, es imm'r edle' und besser feye, dieselbe für
sein Vaterland zu machen, a's Freiheit, Weib und
Kiader, Haab und Gut einem verheerenden Feinde
zu überlassen..^

Glük uî.d Scegen jedem Helvetier, der so sich



hissgicbè dem Vaterland — und so, so nur ist jeder
windig mit uns auszurufen: Es Übe die helvetische
eine und-untheübare Republik!

Escher fodert Uebersetzung dieser Proklamation
ln die beiden übrigen helvetischen Sprachen. Dieser
Antrag wird angenommen..

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Senat, 7. Juni.
Präsident: Meyer v. Aaran.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
welcher das Vollziehungsdirektorium einladet, die in
s.insr Bothschaft iiber dieimWallis erfochtenen Siege,
enthaltenen Berichte drucken und bei den auf der
Nordseite der Republik stehenden helvetischen Truppen
öffentlich bekannt machen zu lassen.

Lüthi v. Col. legt im Namen einer Commission
über den 6ten Adschn. der Organisation der Friedens-
geriefte, von dem Verfahren gegen nicht erscheinende
Parthcien folgenden Bericht vor:

Die Substanz der so eben verlesenen Resolution
ist in kurzem diese:

1. Wer auf die Einladung des Friedenr-chters
nicht erscheint, verfällt in eine von einem eignen Be-
anuen zu Handen der Nation einzuziehende Buße von
4 Fr. und in die Vorlàmgs- und ErscheinungSlo-
s:cn der Gegenparthei.

2. Dienst fürs Vaterland, Gefängniß, Krankheit,
Abwesenheit und Hinderniß durch höhere Gewalt bc-
freien, von der einen und andern Strafe.

Z. Der Friedensrichter entscheidet ohne Apptkaz
über die Gültigkeit dieser Grunde.

4. Die Nichterscheinungsstrafen sollen dem Fehl-
baren innert 8 Tagen kund gemacht, und innert 8
Tagen von ihm dagegen epcipirt werden.

Z. Beklagt der Fehlbare innert dieser Zeitfrist sich

nur über Ueberrreivuug in der Kostenilste, so modcrirt sie

der Friedensrichter; und ist er noch nicht damit zu-
frieden, so sendet er sie zum endlichen Entscheid al-
lein an den Präsident seines DistrikrSgerichtS.

c>. Diese Gelder werden im Nothfall Betrei-
bungsweise eingezogen.

7. Die Hauptfrage des Prozesses wird v. Frie-
densrichter sogleich, entweder auö Friedens- oder
DisirikkSg.richt gewiesen.

Ihre Commission glaubt, es sey nicht nöthig sie

auf die Weitschweifigkeit der Resolution aufmerksam
zu machen.

Sie glaubt aber, man hatte vielleicht daS Nicht-
erscheinungSurcheit auf der Stelle norificirc»? lassen
kennen dadurch ware Zeit und Geld erspart worden.

Wenn sie aöer bedenkt, .daß jede Gemeine einen

Friedensrichter hak, daß dieses also wahrscheinlich
von selbst sich ergebe.

Wenn sie ferner ihnen bemerken muß, daß keiner
der Grunde mehr obwalten, die die gegenwärtige
Resolut on schon einmal haben verwerfen machen.

So macht sich iyre Commission kein Bedenken
daraus, ihnen die Annahme der Resolution einhellig
vorzuschlagen.

Der Beschluß wird angenommen.
In lie r s begehrt für cg Tage Urlaub. Äugn-

stini thut das gleiche Begehren. Die Urlaube wer-
den gestattet.

Der Senat schließt seine Sitzung, und verweist
darin einen Beschluß des gr. Raths an eine Com-
Mission.

Erosse? Rath, 8. Juni-
Präsident: Bourgeois.

Cartier zeigt im Namen der gestern m'ederge-
sezten Commission an, daß der Minister der Wissen-
schaftcn schon für den katholischen Gottesdienst in
Bern gesorgt habe, welcher Morgens in dem Chor
des grossen Münsters statt haben wird. Diese Nach-
richt wird dem Senat mitgetheilt.

Aus Grasenrieds Antrag erhält General-In-
spektor Weber, der Bruder des verstorbenen General
Webers, die Ehre der Sitzung.

Der ciöaipinjsche Minister Viscontti «berftndet
folgenden Brief:

Vlscomti, bevollmächtigter Minister der cis-
alpimscheu Nepudllk m Hewetten, an ven
grossen Raty der einen und untheiwaren
helvetischen Republik.

Bern, den 19. Prair. 7. (7. Jun.)

Bürger Gesezgebcr:
Diesen Morgen wohnte ich Ihrer Sitzung bei,

die ich aus Neigung so oft besuche, als ich mir d:eß
Vergnügen verschaffen kann.

Es ist mir sehr leid, daß ich (wie ich vernehme?
gerade auS den: Vcrsammlungssaal gerieten war, a!s
Sie, V. Eesezgcdec, auf den Autrag eines Ihrer
College», mir sowohl als dem B. Galvani, meinem
Sekretär, und dem B. Agnelli, die mich begleiteten,
die Mre der Sitzung zuerkannten. Wir bezeugen
Ihnen, B. Gesezgeber, die Gefühle des lebhaftesten
Danks, wovon wir durchdrungen sind, und sehe»

nicht ohne empfindliches Bedauern daß uns das
Gcsctnk das Vergnügen nicht vergönnt hat, diese

Zcr... .sse mundlich adzusiarie», und Ihnen unsere



Wünsch« für Ihr Wohl, welches mit dem Wohl der
Republik so innig verbunden ist, darzubringen.

Gruß und Hochachtung!
Unterzeichnet: Wscomti.

Galvani, Legations-Sekr.
Die Uebersetzung der von Gütern gestern vor-

gelegten Proklamation an das helvetische Volk wird
verlesen, und deren Druk und Mittheilung an den
Senat erkannt.

Secret an und Carrier, im Namen einer Com-
mission, legen folgendes Gutachren vor, über weicher
Dringlichkeit erklart wird:

Der große Rath,
In Erwägung, daß es das Wdh! der Republik

er'odert, die Einnahme der Auflagen durch die kraft
tigsten Mittel zu beschleunigen;

In Erwägung, daß mau hoffen kann, diesen
angenehmen Zweck zu erhalten, eines Thells, wenn
mau die Beziehung der Auflagen in der Reche bcwa-
chet, und andern Theils, wenn man der öffentlichen
Meinung die übelgesinnten Bnrger anzeigt, die sich
der heiligen Pflicht entziehen wollen, in der dringen-
gen Noth des Vaterlandes (zur Rettung desselben)
das Ihrige beizutragen;

hat, nach erklärter Dringlichkeit, beschlossen:
1. Das Vollziehungsdircktorium wird anffcror-

deutliche Commiffarien in die Kantone abschicken,
welche die schleunige Beziehung der Auflagen bewa-
chen, und die in dieftr Rüksicht mit der ausgedehn-
testen Vollmacht versehen sind.

2. Die- Register dieser Auflagen werden offen,
und jedem Bürger zur Einsicht gehalten werden.
Das Geftz vom über diesen Artikel ist hiemit
jurükgonommen.

chEsch cr sagt: wann wir Gesetze gsmacht haben,
so ist das Vollsiehungsdirektcrium verpflichtet, diesel-
ben in Ausübung zu bringen ; findet es besondere
gesezliche Verordnungen zn ihrer Vollziehung nothwen-
dig, so ladet es die Gcsezgebung ein, diese Gesetze
zu bestimmen: dieß war auch der bisherige Gang in
Rüksicht unserer Finanzgcfttze ; und auf diese Art
wurde das Direktorium bevollmächtigt, in jedem Dü
strikt, wo die Beziehung der Auflagen verzögert wird,
durch besondere Bürger dieselbe betreiben zu lassen.
Wäre es also nicht gefährlich, jezt, da jene Maße--
gel schon zum Theil in Ausübung gebracht ist, sie

auf einmal einstellen, und dagegen eine ähnliche an-
wenden zu wollen? statt die Aufiagenbeziehnng zu
begünstigen, würde sie dadurch aufgeschoben, und
dagegen das Volk der Veränderlichkeit unserer
Maßregeln wegen, das größte und zwar gegründete
Mißtrauen auf uns werfen. Ueberdem,. B. Reprä-

sentauten, fodert unser Volk von der gegenwärtigen
Ordnung der Dinge, Freiheit und Entfernung von
aller Willkühr; senden wir ihm aber auf diese Art
be-ollmächtigke Commissars zu, so wird sein Zutrauen
gestört, und seine Anhänglichkeit an die obersten Ge-
walten, welche dasselbe der Willkühr von einzelnen
Commissarien preiß geben, geschwächt; ich fodere
also Tagesordnung über dieses Gutachten.

Secretan ist nicht erbaut durch die Einwen-
düngen, die gegen das Gutachten gemacht werden:
wohl hat das Vollzichttngsdicekwrittm die vollziehende
Gewalt in Händen, allein das Gesez darf dessen um
geachtet, die Art dieser Vollziehung bestimmen, sonst
wäre unser Gest; über die Beziehungsart der Aufla-
gen auch konstitutionswidrig. Ueberhaupt, warum
sollten wir abwarten, bis unftr fuühes Geftz übel
vollzogen wird, ehe wir in diesem Augenblik, der s»

dringend ist, die Mittel anwenden, welche die Re-
publik wetten sollen; man spricht uns von Freiheit:
dessen sind wir uns gewohnt, wann die kräftigen Mit-
tel gehindert werden sollen, durch die die Freiheit
geschüzt werden mull; keine Willkühr wird statt ha-
ben, weil nur das Geftz selbst durch dicft Commissa-
rien in Vollziehung gebracht werden soll; er stimmt
also mit voller Ueberzeugung zum Gutachten.

Nuee sagt: dringende Umstände erfodern drin-
gende Mittel! wie ist es dann möglich, daß man die
einzigen Mittel, welche die Sache im Gang erhalten
können, verwerfen will? Vi, „»im lonior! Vier
Augen sehen mehr als zwei, und darum ist ein Com-
missär neben dem Obercinnehmer sehr zwekmäßig; ich
stimme ganz zum Gutachten, und das Herz blutet
mir, zu sehen, daß man sich so unentbehrlichen Maß-
regeln für die Rettung der Republik widersetzen will!
schon haben wir einen und einen halben Fuß in der
Grube, und man will noch zaudern, Hilfsmittel an-
zuwenden.

A k er mann ist in der Ueberzeugung, daß dieß
das einzige Mittel ist, die Republik zu retten, und
dieses verwerfen wollen, iff, die Republik in Grund
stürzen wollen; (man ruft zur Ordnung) ohne dieses
Mittel können unsre Truppen nicht besoldet werden;
oh'.: dasselbe bleiben alle öffentlichen Gewalten in
Unthätigkeit; durch dasselbe hingegen kann alles zur
Rettung der Republik in die volleste Thätigkeit gesezt
werden; er stimmt asso zum Gutachten.

Custor stimmt zum Gutachten, weil es höchst
zwek,Näßig ist, daß die Vermögenslisten, welche die
Obereiunehmer bisher heimlich in Händen hatten,
nun öffentlich werden, indem wir dadurch das Zu-
trauen des Voiis erhalten werden.

Escher sagt: wann meine Gegner erwarteten,
daß man im Namen der Freiheit wider dieses Gnt-
achten auftrete, so erwartete auch ich, daß man den-
jcnigcn Mitgliedern, die das vorgeschlagene Mittel



nicht annehmen wollen, verwerfen würde:'sie stürzen
vie Republik in den Abgrund; also ist den Erwartung
gen von beiden Theilen entsprochen worden. Mein,
wann wir den bisherigen Gang der Republik bewach-
ren, so sehen wir, besonders im Finanzwesen, daß
beinahe jede Woche neue Auflagen neue Beziehungs-
aecen, neue ansserordentliche Vollzichungsmaßregeln
genommen wurden ehe man die Wirkungen der vor-
hörigen kannte, und der jetzige Znstand in den die
Republik durch diese Maßregeln kam, ist doch wahr-
lieh nicht so reitzend, daß man nicht mit ruhigem
Gewissen einen etwas abgeänderten, etw«s bestimm-
tern gleichförmigen! Gang sollte vorschlagen dürfen!
Durch unser Gcfttz voni 8. Apr. ist ja das Direkte-
rium schon bevollmächtigt, durch ausscrordemlich aus-
gesandte Männer die Beziehung der Auflagen zu be-
schleunigen, warum also, ehe wir wissen, was durch
jene Maßregel bewirkt wurde, eine neue ganz ahnli-
cye, nur unter einer ander« Form nehmem? Das
Uuglük der Republik beruht in dem Mißtrauen des
Volkes gegen die jetzige Ordnung der Dinge, und
die öffentlichen Gewalten, und wahrlich durch das
Mittel, welches uns die Commission vorschlagt, wird
wenn ich Helseticus Volksgeist nicht ganz misscnnc,
jenes Hauptübel unsers jetzigen Zustandes vermehrt,
statt vermindert werden, denn ich glaube mich auf
viele Mitglieder der Versammlung berufen zu dürfen,
daß selbst durch die bisherigen Commissärs mehrere
Gegenden von der Regierung abwendig gemacht wurden,
statt für die Regierung gewonnen zu werden, denn
Wulkühr ist keinem freiheitsliebenden Mann angenehm,
und wann Commissarien mit der ausgedehntesten
Vollmacht ansgesundt werden, so ist doch wenig an-
ders als Witlkuhr, und zwar fürchterliche Willkühr
zu erwarten. Eustocs Grund für Annahme deS
Gutassrens ist nur ein Grund mehr zur Verwerfung
desselben: denn wer laßt gern seinen Vermögenszu-
stand bekannt werden? Wird nicht gerade dieses ein
Umstand mehr seyn, um das Volk Heloetiens von
uns und der Negierung abwendig zu machen! ich
fodre al s nochmals in allen diesen berührten Rük-
sichten die Tagesordnung über dieses ganze Gutachten.

Carraro fodert, daß die einzelnen Kz» dieses
Gutachtens abgesondert behandelt werden. Dieser
Antrag wird angenommen.

tz i. Escher wiederholt gegen diesen K diejeni-
gen Einwendungen, welche cr gegen das Gutachten
im allgemeinen gemacht hat, und fodert besonders
darum Durchstreichung dieses §, weil das Gesez vom
8. Apr. das D>.citorium bevollmächtig: hat, durch
eigne Bürger die Beziehung der Auflagen in Thatig-
leit zu bringen.

Ficrz kann der Tagesordnung nicht beistimmen,
well er glaubt, die bichcr genommenen Maaßregeln

' seven ohne Wirkung geblieben, und das Unglük Hel-

vetiens rühre hauptfächlich von dem schlechten Znstand
der Finanzen her, und das Volk in den verlohnten
Kanconcn schreie Rache über die Nachläßigkeit der
Regierung.in Rüksicht der Beziehung der Auflagen;
denn gerne hätte es einen Theil seines Vermögens
hingegeben zum Schutz der Republik, seines Eigen-
rhums und seiner Freiheit — warum also sollten wir
dieses nicht da noch versuchen, wo es noch möglich
ist 's er stimmt zum Gutachten.

A k er mann ist selbst auf das Zeugniß des Fi-
nanzministcrs hin überzeugt, daß wann nicht ausser-
ordentliche Mittel angewandt werden, um die Be-
Ziehung der Finanzen in Thätigkeit zu setzen, weder
die Republik noch die öffentlichen Beamten bezahlt
werden können, und also die Republik zu Grunde
gehen wird; er stimmt daher zum Gutachten.

Erlach er denkt, es sey besser später als gar
nie; und wenn die Gegner des Gutachtens einige
Wochen als Soldaten dienten, so würden sie scheu
wie unangenehm es ist, ohne Brod und ohne Sold
dem Vaterland zu dienen. Nur die bösen Bürger
haben sich vor den Commiffars zu fürchten, die guten
nicht; warum sollten wir also eine Maaßregel nicht
annehmen wollen, durch die die Republik gesichert und
im Gang erhalten werden kann; er stimmt zum
Gutachten.

Äilchm a nn unterstüzt ganz Eschern, indem die
Auflagen dem Volt nocy .-i.ht einmal bekannt sind,
warum also klage mau immer auf den bösen Willen
des Volks 's wann das Direktorium seine vorhandnc» ^
Untsrbea men m Thätigkeit setzen würde, so wäre die
Republik in besser:» Zustand; ehe wie also neue
Beamten erschaffen, stelle man erst die alten in
Ordnung.

tz u stor stimmt zum §, will aber den Commissars
nur hinlängliche Vollmacht, und nicht die ausgeorhn-
teste Vollmacht geben.

An verwerth glaubt, das Gesez vom 8. Avril
entspreche ganz dem Wunsch der Commission und der
Versammlung, und folglich bedürfe es einzig einer
Einladung an das Direktorium, dieses Gesez in Voll-
zichung zu setzen.

G mur stimmt Anderwerth bei, weil wann Kiews
Gesez in Ausübung gebracht seyn wird, es dann
keiner besondern Commissarien für diesen Gegenstand
mehr bedarf.

Sucer glaubt, es sey schwer die Wahrheit zu
finden, wenn man sie in entgegengesezten Eken suche;
leider bedarf es heut zu Tag Geld, um sich seine

Freiheit zu schützen; man klagt über das Direktorium,
allein hätten wir uns i» die Angelegenheiten desselben
weniger gemischt, so waren die "Sachen nicht so lang-
sam gegangen. Spricht man von Commissärs, so

glaubt man immer von Räubern sprechen zu hören;
dieses ist freilich einem Schweizer nicht übe! zu nehmen,



allein wann wir irgendwo solche Commissärs sehen,
so müssen wir nicht denken, daß auch die helvetischen
Conimissrrs solche Aussauger-abgeben werden; nein,
zittert nicht vor dieser bloßen Vermuthung; da bis
jezt die Maaßregeln zur Eintreibung der Auflagen
nicht weit führten, warum sollten wir nicht Commissars
aussenden um nachzusehen, wo das Hinderniß stecke?
denn denkt doch, daß das Volk gerne einen Theil
feines Eigenthums hingicbt, um den andern vor dem
gänzlichen Verlust zu sichern; thut also was möglich
ist, um der Rep-blik die Mittel für ihre Beschützung
zu liefer»! ich stimme zu-m Gutachten.

Carrard sagt: man scheint zu glauben, daß die
jezt vorgelegte Maaßregel der schon früher genomm-
nen glelchmäßig und also überflüßig sey, allein diese
Commissars sollen über ganze Hantone die Aufsicht
erhalte», dahingegen die durch das Gese; vom 8. April
bestimmten Einzieher nur für einzelne Distrikte be-

stimmt stnd; also ist diese Maaßregel, die die Coin-
mission vorschlugt, ganz neu; haben ^vir in dem Fi-
nanzwesen Fehler gemacht, so ww es dieß, daß wir
neue Auflagen ftst-ezteo, ehe die alten bezogen waren,
und ehe die Grundlage derselben festgesezt war; da-
her haben die Ctäbce bezahlt, die Lanbgegenden nicht —
also ist es nothwendig, die vorgeschiague Maaßregel
zu nehmen; aber die Auswahl dieser' Commis? ärs,
dièse ist wichtig, und wird hosscn.'üch so sorgfältig
vom Direktorium geschehen daß alle Furcht vor Will-
kühr vor ihnen verschwindet. Er stimmt also zum
Gutachten, mit der von Custorn gemachten Ver-
besserung.

Schlumps stimmt Carrard bei, weil die lang-
samt Beziehung der Auflagen wegen den ungleichar-
tigen Maaßregeln, die genommen wurden, bewirkt
ward, und nun durch diesen Vorschlag Gleichförmig-
kcit eingeführt werden soll.

Der § wird mit der von Custorn vorgeschlagnen
Abfassungsverbesserung angenommen.

Stoka? unterwirft sich dem wider seine Mei-
nnng genommnen Beschluß, glaubt aber, so lange
nicht bewiesen ist, daß die Repräsentanten Angen, allà:
oder am besten sehen, so müsse der Beschluß genom-
men werden, daß zu diesen Commissars keine-Reprä-
sentante» gewählt werden können, indem diese nun
an ihrer Stelle bleiben sollen.

Cartier glaubt, das Direktorium müsse hier-
über freie Hand behaleen, und da die Repräsentanten
zum Gutes thun vom Volk erwohlt wurden, so sey
es gleichßül ig, ob sie d eses als Commissars oder
als Geftzgebcr thun; er fodert also Tagesordnung
über Stokars Ankrag.

Fierz stimmt Cartier ganz bei. S ch lumps
folgt, weil dadurch die Gcsezgebung in Fall kommt,
inne zu werden, warum unsre Gesetze nicht gehörig
in Vollziehung gekommen sind. Marcacci stimmt

Stockar bei, weil die Freiheit des Volks hauptsächlich
darauf bencht, daß die obersten Gewalten unabhan-
gig von einander seyen, und er bedauert, daß bis
jezt so viel Commiss rs aus der Geß zgcbung gewählt
wurcen. Carrard stimmt Stsckar bei, weil er ein
Gesez wünscht, baß kein Mitglied der obersten Ge-
wai en sich mit Flnguzsachen oder Liefcr ngen be-

schäftige; denn die Formen, denen eine Unter uchung
des Betragens dieser Personen unterworfen ist, sind Zu

langsam, und da es für die Republik seyr wichtig ist,
über FinanzgegenstiMde immer die groste Sorgfalt und
schärfste Untersuchung zu bewirken, so ist diese, wie
wir es schon ans Erfahrung wissen, zu schwierig,
mit jenen langsamen konstitutionellen Formen zu ver-
einigen. GtoAars Antrug wird angenommen.

z> 2. Escher sage: der wesentliche Nachtheil
der übrigens so gerechten und der Gleichheit ange-
messene» Vermögenssteuer ist die Gefahr, die dadurch
einstehe, daß viewr Vermögenszustaud jedes eiuplne»
Bürgers beka mt werde; dem Kaufmann z. B. ist

der Kredit sehr wichtig; dieser aber beruht gröstcn-
cheiis auf dem Urtheil des Publikums über seinen
Vcrmögenszustand; wird dieser also bekannt, so wird
der arme, aber industriose Kaufmann in den größten
Schaden gestürzt: neben diesem sind noch so viele
andre häusliche und bürgerliche Verhältnisse im mensch-
lichen Lebe», die es beinahe jedermann wünschbar
machen, daß sein Vermögenszustand unbekannt sey,
daß es wahrlich eine durchaus schiefe Maßregel wäre,
diesen § anzunehmen, und dadurch alle noch übrigen
Theile Helvetieus gegen uns zu erbittern. Ueberdem
bedenkt, welchen Nachtheil es in dem gegenwärtige»
Augenblik der Republik bringen könnte, wann dieser

Vermögens-Zustand vcn Feinden derselben bekannt
würde! Auch ist wahrlich keine Art Vortheil vo»
dieser Maßregel zu erwarten; denn die Städte haben
die Auflagen reichlich bezahlt, die Landbewohner aber,
dieser ihre liegende Gründe sind nicht verschlossen,
sie liegen am Tage, und die von diesem Werth ab-
zuziehende verpfändete Schulden müssen durch Scheine
von den Gläubigern bewiesen werden, also kann hier
wenig Betrug vorfallen. Laßt uns also die eben

so unnütze als unpolitische Maßregel, welche dieser
K enthält, verwerfen.

Custsr glaubt, durch Gewinnung des Zutrauens
des Volks habe man alles gewonnen, und dieser K

werde hierzu sehr viel beitragen, daher stimmt er zum
Gutachten. Akermann stimmt bei, weil er glaubt,
man könne auf keine andere Art die Vermögens - und
Grundsteuer richtig beziehen. Gysendörser stimmt
ganz Eschern bei, und bemerkt, daß, wann er auch

zu offenen Registern in Friedenszeiten stimmen könnte,
er es aus ieichc zu begreifenden Gründen in den ge-
genwärtigen Zellen nicht kann. Der 5 wird durch-
gestrichen.



Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das VollziehimgMrektoriuin der helvetischen
einen und untheilvaren Republik/ an die
gesezgebenden Räche.

Bürger Gesezgeber!

Nach einem Berichte des B. Negierungs - Com--
missars Huber, vom i. Juni, ist der B. Urs Boh-
ner, von Hebentschwy!, Distrikt Ballstall, Kanton
Colothurn, der des Verbrechens, den Freiheiksbaum
in seine- Gemeinde umgehauen zu haben, beschuldigt
und überwiesen wurde, von dem Militärgerichte in
Solothurn zum Tode verurcheilt worden. Ans den,
dem Berichte beigefügten Prozeßacten erhellt aber,
dost nicht Bosheit und aufrührische Absichten, son-
dern hauptsächlich und vielleicht einzig »nd allein
Furcht und Schrecken die Ursache dieses Unterneh-
m,ens war, indem am i. April, am Tage des began-
g en en Verbrechens, in der Gemeinde Hebeiusch-vn!
das schrethafte Gerücht auf einmal verbreitet wurde,
die Kaiserlichen seyen schon in Schwyz cinge.rossen,
die Nieder-Aemter haben Ölte» eingenommen, und
die Oestreicher folgen ihnen auf dem Fuxe nach. Daß
wirlliche Angst vor dem Feinde, den mau in der
Nahe glaubte, uud nicht vsrsezliche Bosheit der ei-
gcutliche Grund von der Handlung eines Augenbliks
w«r, den man eiligst benutzen zu müssen glaubte,
um Uebeln vorzukommen, die der Anblik des Frei'
heitsbamnes, wo nicht erzengen, doch erhöhen, und
dessen Beseitigung, ws nicht hindern, doch mindern
sollte, erhellet einigermaßen aus dem freien und oft
fenen Geständnist des Angeklagten, und seiner uncnt-
stellten Erklärung, daß er es aus Angst gethan
habe.

Bei diese» Voraussetzungen, die aus dem geeicht-
lichen Verhöre genommen, und keinem Zweifel unter-
worsen sind, glaubt das Direktorium um so mehr
sich aufgefodert, das ihm, kraft des 73. Arükels der
Constitution zugestandene Recht, Nachlassung oder
Verminderung der Strafen vorschlagen zu können,
gebrauchen zu müssen, indem zwischen dem Vcrbre-
chen, dem lein vorsezlicher böser AZîlie z-um Grunde
lag, und der bestimmten Strafe kein Verhältniß ist,
welches die heiligen Grundsatze des Kriminalrechts so

sehr erheischen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

P. Ochs.
Der Gen. Sec. des Vollziehungsdirektoriums,

M 0 u s s 0 n.

Cartier kennt diesen Bürger, als einen ruhigen
friedlichen Bürger, bestätigt diese Erzählung des Di-

rekkoriums, und fodert, in Rükficht seiner langen Ge-
fangcnschaft und guten Karakters, gänzliche Vegîliì-
digung für denselben. Zim m ermann bemerkt, daß
in der deutschen Abfassimg nicht von der Verwandlung
der Todesstrafe in eine Gefangniststrafe die Rede ist,
wie es hingegen bei der französischen der Fall ist;
überdem find beträchtliche Fehler in der Prozedur
vorgefallen, daher stimmt er ganz Cartier bei. Die-
ser Antrag wird einmüthig angenommen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Senat, 8. Iuny.
Präsident: Meyer v. Aarau.

Laflechere theilt Nachrichten von der Ueberge-
bung Zürichs an die Oestreicher, und von der gegen-
wärtigen Stellung der Armeen mit.

Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt
nach Anhörung eines Commissionalberichts folgenden
Beschluß an:

Auf die Bothschaft des Voll;. Direktoriums v.
z. Juni 1799, wodurch dasselbe den mit der fränki-
sehen Republik geschienen Handclsttaktat den gcsetz-
gebenden Rathen zur Ratification vorlegt,

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
den am 11. Prairial 7-. Jahr der fr. Rep., Zo. May
1799. zwischen den B. Talleyrand Minister der auss.
Angelegenheiten der fränk. Republik einerseits, und
den BB. Zeitner und Jenner bcvollm. Ministern der
helv. Republik, anderseits, im Namen ihrer bolder-
fettigen Regierungen zu Paris geschlossnen, und am
2. Brachm. 1799. von dem Voll;. Direkt, unterzeich-
neten Handeistraktat zu ratisicircn. Dieser Traktat
soll sogleich nach seiner von beiden Regierungen er-
folgten Ratification gedruckt, öffentlich bekannt gc-
macht, und wo-es nöthig ist, angeschlagen werden.

Handelsvertrag zwischen der ftänk. Republik
und der helvetischen.

Die französische Republik und die helvetische ha-
ben zur Vollziehung des iZ. Art. von dem in Paris
den 2tcn Fruklidor IM 7ten Jahr der fränkls. Republ.
abgeschlossenen Mianzvertrag, wie auch zu uuwandcl-
barer und für beide Theile gleich rorcheichatten Si-
^Herstellung der Handeloverhallniße beider Lander, die
Enlwerfuug eines Handelsvertrags den folgenden Mi-

istern aufgetragen, namentlich das Aollz. Direftor.
der fränk. Republik von der einen Seite dem Cat!
Maurlz Talleyrand Minist, der «usw. Gesch., und
das Vollz. Dircà. der helvet. Republik, von der au-
dern Seile den B. Pet. Jos. Zeltner und Amad.
Jenner, als tevoMächtigte Minister, welche nach



A»swechsl"ng ihrer Vollmachten über nachstehende
Art. übereingekommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Voüziehllngsdirektorillm.
Das Volljiehmlgsdirektorium der helvetischen

einen und untheliburen Republik.
Wohlunterrichtet, daß Uebelgesinnte sich bestreben,

dem Rcgierungsstatthalter des Kantons Leman das
Zutrauen des Volks zu entzieh», indem sie ausstreuen,
derselbe habe das Vertrauen der Regierung verloren;

In Erwägung, daß falsche Gerüchte nolhwen-
dig das Ansehen dieses öffentlichen Beamten herab-
würdigen, und den Muth guter Bürger schwachen
müßen;

In Erwägung, daß es Pflicht der Regierung ist,
jene öffentlich Lugen zu strafen, um diese zu be-
ruhigen, und die Verlaumdung zu Boden zu drücken;

In Erwägung endlich des Eifers, der Thätig-
keit und des Patriotismus, deu der Regierungs,
Katthalter des Kantons Leman fett dem Antritte
seines Amts bewiesen, und besonders jener wichti-
gen Dienste, die er bey der Expedition nach Wallis
geleistet hat, und noch zu leisten bemüht ist:

erklärt:
Der B. Polier Regierungsstatthalter d. Kantons

Leman besitzt und genießt ununterbrochen die Achtung
und das ganzliche Vertrauen des Vollz. Dir.

Gegenwärtige Erklärung soll im Original dem
Regicrungsstatrhalter des Kant, keman mitgetheilt,
in das Gesctzbulltlii! eingerückt, und durch den Weg
der Publicitat öffentlich bekannt gemacht werden.

Bern den 20. Iuny 1799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

8iza. Ochs.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Lígn. Mousson.

DaS Vollziehlmgodirektvrillm der einen und
lmtheiibarm helvetischen Republik.

In Erwägung, daß es durch den 4. Artikel des
Gesetzes vom 4. April 1799, welcher also lautet:
„Das vollziehende Direktorium ist eingeladen, durch
alle Mittel, die es in Händen hat, das Geschäft
von der Taxirung der liegenden Gründe und der rich-
tigen Bestimmung der Kapitalien zu beschleunigen;
nutz es wird d.e Municipalitäten und die zur Ein-

nähme angestellten Personen über diê schnell? und
genaue Vollziehung dieser Maaßnahmen verantwort-
lieh machen; " die Vollmacht und den bestimmte«
Auftrag erhalten hat, alle Bürger, welche ihre Auf-
lagen entweder gar nicht oder unrichtig bezahlt haben
werden, nach ihrem Vermögen taxireu zu lassen.

In Erwägung, daß cas Vollziehungsdirektorium
noch überdieß durch das Eesez vom 10. Brachmonat
Vollmacht erhalten, aufferordentliche Commissars in
alle Kantone zu senden, um den langsamen und be-
schwerlichen Gang des Taxationsgeschäfts aufzuheben,

In Erwägung, daß laut den pflichmaß-gc» Be-
richtin der öffentlichen Beamten, und laut vieler dem
Vvllziehungsdirektvrium bckanutgewordnen Thatsache»)
dieses Geschäft wirtlich auf eine eben so langwierige
als pflichtwidrige Weise betrieben worden.

In Erwägung, daß sich sogar mehrere Agente«
erfrecht haben, Bürgern, welche ihre besitzenden Lie-
genschaften um eine billige Taxe angeschlagen haben,
zu befehlen, diese Taxe beträchtlich herunter zu setzen.

In Erwägung, daß diesem cingerißnen Uebel
und den daher rührenden unzähligen Nachtheilen uns
verderblichen Folgen nicht änderst als durch eine
gänzliche Umarbeitung der Taxen abgeholfen werde«
kann.

In Erwägung, daß es Pflicht des vollziehende«
Direktoriums ist, dazu die kürzeste und leichteste Me-
lhode zu wählen.

In Erwägung endlich, daß es nicht länger an-
stehen darf, gegen alle diejenigen, welche sich ihrer
Pflichterfüllung gegen den Staat aus mancherlei
Gründen entziehen, diejenigen scharfen Maaßregel»
zu nehmen, zu welchen es durch obiges Gesez berech-

tigt ist.

Beschließt:
1. Die ausserordentlichen Commissars, welche

von dem Vollziehungsdirektorium in Folge der Gesetzes
vom 10. Trachmonat in die Kantone gesendet werde«
sind, um die Beziehung de» Auflagen zu betreiben,
werden successive alle Distrikte bereisen; sie werden
allenthalben Deputirte aus allen Gemeinden des Di-
strikes zusammen berufen weil nicht eine ist, in dere»
sich nicht irgend eine Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit
in den Taxen und in der Einrichtung der Abgabe«
eingeschlichen hat.

2. Diese Abgeordneten werden die Befehle, welche
das VollziehungSdirektorium seine» Commissars ge-
geben hat, und die nöthigen Austräge derselben, anhören.

3. Jeder dieser Abgeordneten wird unverzüglich
in seine Gemeinde zurükkehren, und jeden Steuer-
Pflichtigen auffodern bei seinem Eid und mit einem
an Eidcsstatt abzulegenden Handgelübd sein ganzes
Vermögen, es ftye an liegender oder fahrender Haabe,


	Gesezgebung

